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Interventionsplan
Dies ist eine Vorlage für einen Interventionsplan in einer Sektion. Der Interventionsplan richtet sich an PsG-Ansprechpersonen in Sektionen und an Vorstände von Sektionen.

Vorbemerkungen
Zur besseren Lesbarkeit des Dokumentes verwenden wir im folgenden Text diese Abkürzungen:
· Betroffene Person – im folgenden Betroffene genannt
· Beschuldigte Person – im folgenden Beschuldigte genannt
· PsG-Ansprechperson auf Sektionsebene – im folgenden Berater genannt
· PsG-Ansprechperson auf Ebene des Dachverbandes – im folgenden Experte genannt
· Mitarbeiter der Geschäftsstelle – im folgenden Mitarbeiter genannt
Außerdem wird stets nur ein Geschlecht (abwechselnd männlich und weiblich) genannt.

Verantwortliche
Ansprechperson(en): 
Name und Kontaktmöglichkeiten für z.B. die Homepage und den internen Gebrauch



Verantwortliche Person Vorstand: 
Name und Kontaktmöglichkeiten für den internen Gebrauch



Ggf. verantwortliche Person Geschäftsstelle:
Name und Kontaktmöglichkeiten für den internen Gebrauch

 (
To Do
Bleib ruhig!
Gehe mit allen Informationen vertraulich um.
Bei akuter körperlicher Gewalt / Vergewaltigung MUSST du den Notarzt und ggf. die Polizei informieren, aber nur dann!
Kontaktiere die Experten
. Sie planen mit dir alle weiteren Schritte (siehe Schritt 2). Ihre Kontaktdaten findest du 
hier
 auf der Website
) (
Not To Do
Tu nichts über den Kopf der Betroffenen hinweg und unternimm nichts, wodurch sie sich bestraft oder beschämt fühlt.
Informiere niemals sofort die Familie des Betroffenen und erst recht nicht den Beschuldigten.
Verwende in Gesprächen keine Suggestivfragen („Es ist doch bestimmt so, dass…“) und bewerte nicht.
Organisiere kein Gespräch zwischen Betroffener und Vorstand ohne fachliche Unterstützung der Betroffenen.
Organisiere kein Gespräch zwischen dem Betroffenen und dem Beschuldigten.
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Schritt 1 – Meldung über Verdachtsfall erreicht Berater oder Vorstandsmitglied

Möglichkeit 1: Betroffene Person meldet sich
· Nimm die Situation ernst und suche ein Gespräch mit der Betroffenen. Dazu reicht es meist, zum Aussprechen zu ermuntern, zuzuhören und Empathie zu zeigen.
· Versuche folgende Dinge zu bewerten: Verdacht hinsichtlich Schwere (Grenzverletzung / einen Übergriff / eine strafrechtlich relevante Form), Belastbarkeit (Vage / begründet / erhärtet / ausgeräumt) und Wünschen der Betroffenen (Beratung / Konsequenzen …)

Möglichkeit 2: Von Betroffener kontaktierte Person oder Person, die etwas beobachtet hat, meldet sich
· Nimm die Situation ernst
· Meldende Person kann auch belastet sein! Achte auf das Wohlbefinden der Person
· Abklären, ob meldende Person im weiteren Verlauf mit einbezogen werden kann
· Wie ist der Kontakt zur Betroffenen?

Vorgehen
· Halte nach dem Gespräch Situation und Aussagen schriftlich fest (Ort, Datum, Zeit, …).
· Gehe mit allen Informationen vertraulich um.
· Sage nur zu, was dir auch wirklich möglich ist.
· Achte auf deine eigenen Grenzen. Hole dir selbst Unterstützung.
· Kontaktiere die Experten. Sie planen mit dir alle weiteren Schritte (siehe Schritt 2). Ihre Kontaktdaten findest du hier: https://www.jdav.de/ueber-uns/praevention-sexualisierter-gewalt/ansprechpersonen

Schritt 2 – Weiteres Vorgehen – in Absprache mit den Experten
· Gemeinsam mit den Experten werden mögliche weitere Schritte besprochen. 
· Jeder Fall ist individuell, daher ist ein einheitliches Vorgehen / einheitliche Empfehlung an diesem Punkt nicht möglich und wird mit den Experten zusammen erarbeitet. 
· Der Fokus der Beratung liegt immer auf der Betroffenen.

Schritt 3 – Interventionsteam einberufen
· Je nach Schwere/Belastbarkeit/Wünschen des Betroffenen wird ein Interventionsteam in der Sektion gebildet (siehe unten Interventionsteam), im Folgenden Team genannt.
· Team und Expertin beraten die Gesamtsituation:
· Was kann der Betroffenen angeboten werden (Entschuldigung …)?
· Welche Handlungsschritte gegen die Beschuldigte sind möglich (Gespräch, Abmahnung, Ausschluss vom Ehrenamt, Ausschluss vom Verein, Anzeige, …)
· Sollte die örtliche Beratungsstelle kontaktiert werden?
· Müssen weitere Personen/Gruppen informiert werden und wenn ja, welche (restlicher Vorstand/Geschäftsstelle/gesamte Sektion)?
· Wenn diese Fragen innerhalb des Team geklärt sind, wird das weitere Vorgehen mit der Betroffenen abgestimmt und ihre Zustimmung eingeholt.
· Achtet auf eine kontinuierliche Dokumentation. 

Schritt 4 – Das Team führt Maßnahmen durch
· Gespräch bzw. Anhörung mit Beschuldigtem
· Mögliche Maßnahmen: Verwarnung, Sanktionen, Ausschluss, etc.
· Der Betroffene wird über die Ergebnisse / aktuellen Stand informiert
· Ggf. werden weitere Beteiligte (andere Jugendleiter*innen, Trainer*innen, Jugendgruppe, Eltern, …) über Ergebnisse informiert
· Ggf. Information des gesamten Vorstandes/der Geschäftsstelle/der Sektion/des Verbandes/der Öffentlichkeit
· Reflexion: Wie konnte es zu dem Vorfall kommen? Was kann die Sektion tun, um solche Vorfälle zu verhindern? Was lief in der Fallbearbeitung gut/schlecht?
· Nachsorge: Was braucht die betroffene Person? Kann sie noch unterstützt werden?
· Rehabilitation/Umgang mit falschem Verdacht

Interventionsteam
Wird ein Verdachtsfall gemeldet, empfiehlt sich die Bildung eines Interventionsteams. Dieses Team organisiert gemeinsam alle notwendigen Schritte zur Bearbeitung des Verdachtsfalls. Bei der Bildung des Interventionsteams sollte darauf geachtet werden, dass die Mitglieder sowohl die notwendigen Kompetenzen zur Bearbeitung des Falles als auch die Entscheidungsgewalt für daraus folgende Schritte haben. Es kann bestehen aus:
· PsG-Ansprechpersonen der jeweiligen Sektion
· Vorstandsmitglied
· Entsprechende Referent*in (z.B. Jugendreferent*in, Ausbildungsreferent*in, Familien, …)
· Mitglied der Geschäftsführung
Bei Grenzverletzungen kann die Ansprechperson in Absprache mit den Expert*innen den Fall alleine bearbeiten, die Betroffene beraten und Gespräche führen. 




image1.jpeg
bicjdavi

® Sexualisierte
Gewalt:
Nicht bei uns!
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